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Rechnungsempfang der Stadt Elmshorn  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Schreiben werden Sie über die verschiedenen Eingangskanäle für den 

Rechnungsempfang bei der Stadt Elmshorn informiert und insbesondere darauf 

aufmerksam gemacht, dass Sie ab sofort der Stadt Elmshorn elektronische 

Rechnungen zukommen lassen können.  

 

Papierrechnung 
Die Stadt akzeptiert im Zuge der gesetzlichen Übergangsfristen weiterhin 

Rechnungen in Papierform. Anstelle der Papierrechnung bevorzugt die Stadt 

Elmshorn eine Rechnungsstellung als PDF-Rechnung (im Zuge der 

gesetzlichen Übergangsfristen) und insbesondere im Format der zukunfts-

sicheren elektronischen Rechnung.  

 

PDF-Rechnungen 
Bitte achten Sie bei PDF-Rechnungen (PDF-Datei ohne entsprechenden 

maschinenlesbaren Teil)  darauf, dass diese ausschließlich an das Funktions-

postfach rechnungseingang@elmshorn.de versendet werden. Senden Sie bitte 

ausschließlich Rechnungen und keine Anfragen und Rückfragen an diese 

Mailadresse. Rechnungsanlagen müssen in der gleichen PDF-Datei enthalten sein 

und können nicht separat verarbeitet werden. 

Elektronische Rechnungen  
- XRechnung ab der Version 2.2  
- ZUGFeRD ab der Version 2.1.1 / Factur-X mit dem Profil XRechnung 
- ZUGFeRD ab der Version 2.1.1 /Factur- X mit dem Profil EN16931 („Comfort“) 

 
Für den Empfang von E-Rechnungen nutzt die Stadt Elmshorn das 

E-Rechnungsportal Schleswig-Holstein. Nähere Informationen, wie Sie der Stadt 

elektronische Rechnungen über das E-Rechnungsportal Schleswig-Holstein 

zukommen lassen können, entnehmen Sie der beiliegenden „Information für 

Rechnungssteller zur E-Rechnung bei der Stadt Elmshorn“.   

 

Bitte achten Sie bei der Rechnungsstellung auf die korrekte Adressierung des 

Rechnungsempfängers.  
 

Stadt Elmshorn 

Der Oberbürgermeister 

Amt, ggf. Abteilungsbezeichnung - hier bitte ergänzen 

Schulstraße 15 -17 

25335 Elmshorn 

 

mailto:rechnungseingang@elmshorn.de
https://serviceportal.schleswig-holstein.de/Verwaltungsportal/Service/Entry/XRECHNUNG
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Bei elektronischen Rechnungen ist zwingend zusätzlich die richtige Leitweg-ID 

(01056015-0000-67) anzugeben.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag, 

 

gez. 

Conrad 

 

 

 
 


